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Checkliste: Voraussetzungen für einen Anspruch auf ein Zwischenzeugnis aufgrund eines berechtigten Interesses
	
	Ja
	Nein

	Ändern sich betriebliche Umstände (z. B. Übernahme einer anderen Tätigkeit, Wechsel des Vorgesetzten, Versetzung in einen anderen Bereich, Betriebsübergang, angekündigte Kündigung)?
	□
	□

	Ändern sich persönliche Umstände (z. B. Unterbrechung der Beschäftigung aufgrund einer Freistellung als Betriebsratsmitglied, wegen Elternzeit oder wegen einer längeren außerbetrieblichen Fortbildungsmaßnahme, Bewerbung bei einem anderen Arbeitgeber)?
	□
	□

	Wird das Zwischenzeugnis zur Vorlage bei Banken, Behörden oder für Fortbildungsmaßnahmen benötigt?
	□
	□

	Fazit: Bei jeder mit „Ja“ beantworteten Frage besteht ein berechtigtes Interesse des Arbeitnehmers an der Erteilung eines Zwischenzeugnisses.
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